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Gemeinde Niederkrüchten Niederkrüchten, den 17. August 2022 
Der Bürgermeister 
Planen und Umwelt 
Aktenzeichen: 61 23 50 
 

Vorlagen-Nr.  441-2020/2025 

Sachbearbeiter: Tobias Hinsen / Marie-Luise Schrievers 

öffentlich 

 

Beratungsweg 

Ausschuss für Planung, Verkehr und Grund-
stücksangelegenheiten 

5. September 2022  

 

 

Errichtung von Windkraftanlagen 

 

Sachverhalt: 

Mit Schreiben vom 4. Februar 2022 beantragt die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, Modelle 

eines kommunalen Energiebetriebs, mögliche Projektpartner sowie geeignete Standorte für 

Windkraftanlagen im Gemeindegebiet Niederkrüchten zu erarbeiten bzw. vorzustellen. Weitere 

Details sowie die Begründung sind dem der Sitzungsvorlage beigefügten Antrag zu entnehmen. 

Der Rat hat den Antrag in seiner Sitzung am 22. Februar 2022 zur weiteren Beratung an den 

Ausschuss für Planung, Verkehr und Grundstücksangelegenheiten verwiesen. 

 

1. Aktuelle planungsrechtliche Situation 

Der fortschreitende Klimawandel und die aktuelle, durch den Ukraine-Krieg ausgelöste Energie-

krise zeigen die Notwendigkeit auf, den Ausbau der erneuerbaren Energien deutlich zu be-

schleunigen. Die Bundesregierung und ebenso die neue Landesregierung haben sich auf den 

Weg gemacht, über Gesetzgebungsverfahren bestehende Planungs- und Genehmigungs-

hemmnisse abzubauen, um insbesondere die Verfahren zur Errichtung von Windkraftanlagen 

zu vereinfachen. Dabei zeichnet sich ab, dass die seit gut zweieinhalb Jahrzehnten bestehende 

Planungssystematik grundlegend geändert werden soll.  

 

Das Bundeskabinett hat am 15. Juni 2022 den Entwurf eines Gesetzes zur Erhöhung und Be-

schleunigung des Ausbaus von Windenergieanlagen an Land (Wind-an-Land-Gesetz; WaLG) 
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beschlossen und in das parlamentarische Verfahren eingebracht. Es kann davon ausgegangen 

werden, dass das Gesetz noch in diesem Sommer beschlossen und verkündet wird. Die vorge-

sehenen gesetzlichen Anpassungen sollen den naturverträglichen Ausbau von Windenergie 

deutlich beschleunigen. Sie setzen das Zwei-Prozent-Flächenziel aus dem Koalitionsvertrag 

und die Eckpunkte „Beschleunigung des naturverträglichen Ausbaus der Windenergie an Land“ 

um, welche das Bundesumweltministerium und das Bundeswirtschaftsministerium Anfang April 

vorgelegt haben. Das WaLG ist ein Artikelgesetz, mit dem ein Windenergieflächenbedarfsge-

setz (WindBG) eingeführt und das Baugesetzbuch (BauGB), das Raumordnungsgesetz (ROG) 

und das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) geändert werden sollen.  

 

Windenergieflächenbedarfsgesetz 

Mit dem Windenergieflächenbedarfsgesetz (WindBG, Artikel 1 des WaLG) werden den Bundes-

ländern verbindliche Flächenziele (sog. Flächenbeitragswerte) vorgegeben. Die Flächenbei-

tragswerte leiten sich aus den EEG-Ausbauzielen ab und bilden damit die energiewirtschaftli-

chen Flächenbedarfe ab. Das Gesamtziel von zwei Prozent der Bundesfläche wird durch einen 

Verteilungsschlüssel zwischen den Ländern aufgeteilt. Dabei werden die vorhandenen Flä-

chenpotenziale für den Ausbau der Windenergie an Land in den Bundesländern berücksichtigt. 

Die Ziele bis zum Jahr 2032 liegen für die Flächenländer zwischen 1,8 % und 2,2 % ihrer Lan-

desfläche. Das Land Nordrhein-Westfalen soll nach diesen Vorgaben bis zum 31. Dezember 

2032 einen Flächenbeitragswert von 1,8 % seiner Landesfläche erfüllen. Um eine kontinuierlich 

steigende Flächenausweisung sicherzustellen, werden zum 31. Dezember 2026 Zwischenziele 

für die Bundesländer festgelegt. Das Land Nordrhein-Westfalen muss bis zu diesem Zeitpunkt 

einen Beitragswert von 1,1 % erreichen. 

 

Das WindBG verpflichtet damit die Bundesländer. Danach müssen sie die zur Erreichung der 

Flächenbeitragswerte notwendigen Flächen selbst in landesweiten oder regionalen Raumord-

nungsplänen (Landesentwicklungsplan, Regionalplan) ausweisen oder eine Ausweisung der zur 

Erreichung der Flächenbeitragswerte notwendigen Flächen durch von ihnen abweichende regi-

onale oder kommunale Planungsträger sicherstellen. Im letzteren Fall legt das jeweilige Land 

regionale oder kommunale Teilflächenziele fest, die in Summe den Flächenbeitragswert errei-

chen und macht diese durch ein Landesgesetz oder als Ziele der Raumordnung verbindlich.  

 

Änderung des Baugesetzbuches (BauGB) 

Durch eine Änderung des BauGB sollen die verbindlichen Flächenziele nach dem WindBG in 

die Systematik des Bauplanungsrechts integriert werden. Dazu wird die Sonderregelung zur 

Windenergie in § 249 Abs. 1 BauGB dahingehend geändert, dass § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB für 

Vorhaben nach § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB, die der Erforschung, Entwicklung oder Nutzung der 
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Windenergie dienen, nicht mehr gilt. Eine Ausschlusswirkung nach § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB 

soll also für Windenergieanlagen durch Darstellungen in Flächennutzungsplänen oder Ziele der 

Raumordnung nicht mehr erzielt werden können.  

 

An dessen Stelle tritt die geänderte Sonderregelung des § 249 Absatz 2 BauGB. Danach richtet 

sich die Zulässigkeit von Windenergievorhaben außerhalb von Windenergiegebieten (Auswei-

sungen von Flächen für die Windenenergie in Raumordnungs- oder Bauleitplänen nach § 2 Nr.1 

WindBG) nach § 35 Abs 2 BauGB, wenn die jeweiligen Flächenbeitragswerte zu den jeweiligen 

Stichtagen erreicht sind. In diesem Fall besteht für den Fortbestand der gesetzlichen Privilegie-

rung außerhalb der nach dem WindBG anrechenbaren Windenergiegebiete kein Bedürfnis 

mehr. Der Wegfall der Privilegierung folgt direkt aus dem Gesetz, wie § 249 Abs. 2 Satz 3 

BauGB klarstellt. 

 

Insofern ist es künftig nicht mehr möglich, durch Flächennutzungsplanung eine Ausschlusswir-

kung zu bewirken. Die Rechtfertigung des Plans soll sich also auf die positiv für die Windener-

gie ausgewiesenen Flächen beschränken. Dadurch wird auch ein gesamträumliches Konzept in 

seiner bisherigen Form, mit dem im Einzelnen auch die Ausschlusswirkung im übrigen Außen-

bereich gerechtfertigt werden musste und an welches deswegen hohe Anforderungen gestellt 

wurden, künftig erforderlich.  

 

Für bestehende Konzentrationszonen und solche, die ein Jahr nach Inkrafttreten dieses Geset-

zes wirksam geworden sind, wird mit § 245e BauGB eine Überleitungsvorschrift geschaffen, die 

sicherstellt, dass die Rechtswirkungen des § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB für eine Übergangszeit 

fortgelten. Die Vorgabe gesetzlicher Beitragswerte für die Flächenausweisung ersetzt die bis-

lang aus dem sogenannten „Substanzgebot“ folgenden Anforderungen an die Planung. Insofern 

ist es künftig unerheblich, ob ein Planungsträger nach der Systematik des bisherigen Rechts 

der Windenergie substanziell Raum verschafft hat. Maßgeblich sind ausschließlich die gesetzli-

chen Flächenbeitragswerte, an deren Einhaltung bzw. Nichteinhaltung die gesetzlichen Rechts-

folgen geknüpft werden. 

 

§ 249 Abs 7 BauGB regelt die Rechtsfolgen, wenn nach Ablauf des 31. Dezember 2026 und 

des 31. Dezember 2032 die verbindlichen Flächenziele des WindBG nicht eingehalten werden. 

Sobald und solange die Ziele nach Ablauf der Stichtage nicht erreicht werden, entfällt quasi als 

Sanktionierung die Rechtsfolge des § 249 Abs. 2 BauGB (Ausschluss als sonstiges Vorhaben 

nach § 35 Abs. 2 BauGB und Eintritt der Privilegierungswirkung) und Darstellungen in Flächen-

nutzungsplänen und Zielen der Raumordnung können Windenergievorhaben nicht entgegenge-

halten werden. 
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Der Ausweisung von Windenergiegebieten soll also im Ergebnis nur noch dann Steuerungswir-

kung zukommen, wenn die Flächenziele erreicht werden. Andernfalls sollen Windenergieanla-

gen im gesamten Planungsraum privilegiert zulässig sein. Hierdurch soll sichergestellt werden, 

dass für den Windenergieausbau Flächen im erforderlichen Umfang zur Verfügung stehen. 

 

Landesrechtliche Mindestabstandsregelungen 

Neu konzipiert wird auch die Länderöffnungsklausel im BauGB. Landesrechtliche Mindestab-

standsregelungen auf der Grundlage der sog. Länderöffnungsklausel sollen weiterhin möglich 

sein, § 249 Abs. 3 BauGB. Die Bundesländer müssen allerdings sicherstellen, dass sie trotz 

dieser Abstandsregelungen die Flächenziele erreichen und so den vorgesehenen Beitrag zum 

Ausbau der Windenergie leisten. Erfüllen sie diese Pflicht innerhalb vorgegebener Fristen nicht, 

werden die landesgesetzlichen Abstandsregeln nicht angewandt, § 249 Abs. 7 Satz 2 BauGB.  

 

Koalitionsvertrag der Regierungsparteien im Land Nordrhein-Westfalen 

Der Koalitionsvertrag formuliert ebenfalls Ziele zum Ausbau der Windenergie. Das Flächenziel 

von 1,8 % soll über eine Teilplanänderung des Landesentwicklungsplans Flächenziele für die 

Planungsregionen festlegen und über die Regionalpläne ausreichend Flächen für die Wind-

energie planerisch sichern. Der festgesetzte1.500-Meter-Vorsorgeabstand im Landesentwick-

lungsplan soll ebenso gestrichen werden, wie der pauschale 1.000-Meter-Abstand gemäß der 

Länderöffnungsklausel.  

Die Landesregierung hat zuletzt in Beantwortung einer kleinen Anfrage zum Windenergieaus-

bau im Wald (Drucksache 18/183 vom 03.08.2022) bestätigt, dass der raum- und umweltver-

trägliche Ausbau der Windenergie zukünftig durch die Landes- und Regionalplanung gesteuert 

werden soll. Es sei beabsichtigt, die Umsetzung der Flächenbeitragswerte des Windflächenbe-

darfsgesetzes des Bundes in NRW (Flächenziel 1,8 %) durch die Ausweisung von Windener-

giegebieten in Regionalplänen zu erfüllen. Bei Änderung oder Neuaufstellung dieser Pläne wür-

den die Belange der Kommunen durch das Gegenstromprinzip sowie die Belange der Bürgerin-

nen und Bürger im Rahmen der Behörden- bzw. Öffentlichkeitsbeteiligung in die jeweiligen Ver-

fahren eingebracht und berücksichtigt. 

 

In Bezug auf Windenergie im Wald sollen Kalamitätsflächen und beschädigte Forstflächen 

für die Windenergie geöffnet werden. Der Bau von Windenergieanlagen in Gewerbe- und 

Industriegebieten sowie entlang von Verkehrswegen soll erleichtert werden. So sollen Flä-

chen mit größerem Abstand zu Wohnsiedlungsflächen beansprucht werden. 

 

Die Zuständigkeit für die Genehmigung von Windenergieanlagen soll auf die Bezirksregie-

rungen übertragen werden. 
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Fazit zum Planungsrecht 

Für die Gemeinde Niederkrüchten bedeuten die o.a. Ausführungen zusammenfassend, dass 

eine Fortführung des Verfahrens zum Sachlichen Teilflächennutzungsplan damit entbehrlich 

würde. Bis zum Erreichen des Landesziels von 1,8 % regeln Windenergiegebiete die planungs-

rechtliche Zulässigkeit von Windkraftanlagen. Mutmaßlich werde diese auf Landesebene über 

den Landesentwicklungsplan oder die Regionalpläne ausgewiesen. Sollten mit Hilfe dieser 

Windenergiegebiete die Flächenziele nicht erreicht werden, greift unmittelbar die Privilegierung 

der Windkraftanlagen nach § 35 Abs. 1 Nr. 5. Damit wären Windkraftanlagen im gesamten Au-

ßenbereich zulässig, sofern öffentliche Belange dem nicht entgegenstehen. Bei Erfüllung des 

Landesziels entfiele die Privilegierung für Windkraftanlagen. In diesem Fall würde eine Steue-

rung der Windenergie über Konzentrationszonen im Flächennutzungsplan entbehrlich, da eine 

Genehmigung dann nur noch unter Überwindung der hohen Hürden des § 35 Abs. 2 denkbar 

wäre. Hier steht in der Regel bereits der eigentliche Flächennutzungsplan als öffentlicher Be-

lang einem Vorhaben im Außenbereich entgegen.  

Die beschriebene Systematik führt zu einer Entlastung der kommunalen Planungsbehörde, geht 

aber gleichzeitig mit einem Verlust der kommunalen Planungshoheit im Bereich der Windener-

gie einher. Insofern ist ein Mitspracherecht der Kommunen bei der Festlegung der Windener-

giebereiche wünschenswert. 

 

2. Potenzialflächen 

Im Rahmen des Verfahrens zur Aufstellung des Sachlichen Teilflächennutzungsplans Wind-

energie ist eine Potenzialflächenanalyse durchgeführt worden. Diese in der Anlage beigefügte 

Darstellung ist als Grundlage für die proaktive Suche nach geeigneten Windenergieflächen gut 

geeignet. Auch unter der naheliegenden Annahme des Wegfalls des 1.000 m-Abstands sind 

aufgrund der dispersen Siedlungsstruktur der Gemeinde Niederkrüchten nur wenige geeignete 

Standorte ermittelt worden. Dies liegt insbesondere am Immissionsrecht. So werden die heute 

gängigen und wirtschaftlichen Anlagen mit einer Leistung von fünf bis sechs Megawatt aus 

Gründen des Lärmschutzes an vielen Stellen nicht wirtschaftlich zu betreiben sein. Aus diesem 

Grund bietet sich der unbesiedelte Westen des Gemeindegebiets an. Der Fokus liegt auf der 

bereits im aktuellen Regionalplan Düsseldorf dargestellten Vorrangfläche für die Windenergie 

im Elmpter Wald, unmittelbar nördlich der Bundesautobahn A 52. Die betreffenden Grundstücke 

befinden sich im Eigentum der Gemeinde Niederkrüchten. Im Bereich dieser Fläche ist der 

Wald durch keine besondere Schutzwürdigkeit gekennzeichnet. Pietätsabstände, in diesem Fall 

zum Bestattungswald, sind in der Vergangenheit bereits durch die Rechtsprechung verneint 

worden. Mit Ausnahme des Artenschutzes und dem Umstand, dass Teile der Vorrangfläche in 

Ausgleichsflächen für den Autobahnbau liegen, sind somit nach aktuellem Kenntnisstand keine 
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grundsätzlichen Restriktionen für die Fläche erkennbar. Anpassungen des Flächenzuschnitts 

sind zudem denkbar. Die Verwaltung schlägt daher vor, eine Entwicklung der Fläche für die 

Windenergie anzustreben. Die Fläche könnte Platz für ca. vier bis fünf Windenergieanlagen 

bieten. 

 

3. Beteiligungsmodelle 

 

Die Gemeinde Niederkrüchten ist als stille Gesellschafterin an den „Stillen Gesellschaften Strom 

und Gas“ beteiligt. Für diese Einlagen, die bilanzrechtlich den Finanzanlagen zuzuordnen sind, 

erhält die Gemeinde Niederkrüchten eine entsprechende Verzinsung. 

 

Alle Windkraftanlagen in der Gemeinde Niederkrüchten werden bislang ohne gemeindliche Be-

teiligung auf Privatgrundstücken betrieben, sodass diese keine unmittelbaren monetären Aus-

wirkungen auf den Gemeindehaushalt haben. Zuletzt hat sich der Rat in seiner Sitzung am    

21. Mai 2019 aufgrund des nicht konkret einschätzbaren Risikos einstimmig gegen die seiner-

zeit angebotene finanzielle Beteiligung in Höhe von 500.000,00 EUR an der „Bürgerwind Nie-

derkrüchten Gmbh & Co. KG“ ausgesprochen. 

 

Sollten sich die gemeindeeigenen Waldflächen im Elmpter Wald für Windkraftanlagen eignen, 

könnte die Gemeinde als Eigentümerin zumindest angemessene Pachterträge generieren. Die 

Firma WoltersPartner Stadtplanung GmbH rät von einem ausschließlich kommunalen Energie-

betrieb ab, weil neben fehlendem Know-How und Personalressourcen vor allem auch der Er-

werb von Windkraftanlagen eher etablierten und großen Windkraftanlagenbetreibern möglich 

sei.  

 

Zur Eruierung praktikabler und wirtschaftlich günstiger Beteiligungsmodelle ist jedoch fach- und 

rechtskundige Beratung notwendig. Ein solches Grobkonzept, welches alle Möglichkeiten und 

deren Vor- und Nachteile abwägt, kostet ca. 5.000,00 € - 10.000,00 €. 

 

 

Beschlussvorschlag: 

1. Die Potenzialfläche im Elmpter Wald, nördlich der Bundesautobahn A 52, soll für die Errich-

tung von Windenergieanlagen entwickelt werden.  

2. Eine auf Energie-, Vergabe- und kommunales Gesellschaftsrecht spezialisierte Kanzlei wird 

mit der Erstellung eines Grobkonzeptes „Beteiligungsmodelle für die Erzeugung von Windkraft 

auf gemeindlichen Grundstücken“ beauftragt. 
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Finanzielle Auswirkungen: 

 

 

Anlage(n): 

1. Antrag der Fraktion Bündnis'90/Die Grünen vom 4. Februar 2022 

2. Potenzialflächenanalyse Windenergie 

 

 

 
gez. Wassong 

Finanzielle Auswirkungen: Ja ☒ Nein ☐ 

Es stehen Mittel zur Verfügung: Ja ☒ Nein ☐ 

PSP-Element bzw. Kostenstelle / Sachkonto:                                    / 

Kosten der Maßnahme:  5.000,00 – 10.000,00 EUR  

Folgekosten: EUR  

Erläuterungen:  

Rechtsgrundlage: 
gesetzliche 
Grundlage 

☐ 
vertragliche 

Verpflichtung 
☐ 

Freiwillige Selbstver-
waltungs-

angelegenheit 
☒ 




